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(Berlin) Nachdem sich eine Einigung der Ampel in der Migrationspolitik zuletzt verzögert hatte,
sollen diese Woche eine Reform des Staatsbürgerrechts sowie das sogenannte
“Rückführungsverbesserungsgesetz” im Deutschen Bundestag beschlossen werden. Der
Paritätische Wohlfahrtsverband begrüßt, dass im Vergleich zu vorherigen Entwürfen nun ein
Rechtsanspruch auf eine Pflichtverteidigung u.a. für von Abschiebehaft betroffene Menschen
vorgesehen ist. Die weiterhin geplante massive Verschärfung des Abschiebungsrechts selbst
kritisiert der Verband jedoch ungebrochen scharf als “inhumane Symbolpolitik”.

“Vorgesehen sind weitreichende Eingriffe in Grund- und Menschenrechte, die in keinem Verhältnis
zur Wirksamkeit des Gesetzes stehen”, warnt Ulrich Schneider, Hauptgeschäftsführer des
Paritätischen Gesamtverbands. Besonders kritisch bewertet der Paritätische, dass die Möglichkeit
zur Inhaftierung massiv ausgeweitet werden soll und künftig selbst die Unverletzlichkeit der
Wohnung und die Privatsphäre unbeteiligter Dritter missachtet würde, um ausreisepflichtige
Personen finden und abschieben zu können – dies gelte selbst für Wohnungen von Familien mit
Kindern und zur Nachtzeit. “Die Zahl der Geflüchteten wird dadurch nicht abnehmen, wohl aber
werden sich die sozialen Probleme, bis hin zur Traumatisierung von Kindern, verschärfen. Dass
Betroffenen angesichts dieser offenen Missachtung von Grund- und Menschenrechten jetzt
wenigstens ein Pflichtverteidiger zugestanden wird, ist ein kleiner Hoffnungsschimmer für unseren
Rechtsstaat, sollte aber doch eigentlich eine Selbstverständlichkeit sein”, so Schneider.

Zutiefst besorgt ist der Verband darüber, dass im Rahmen dieses Gesetzgebungsverfahrens auch
geregelt werden soll, dass Asylbewerbern künftig erst nach drei Jahren existenzsichernde
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Sozialleistungen gewährt werden sollen. Die geplante Modernisierung des
Staatsangehörigkeitsgesetzes, die ebenfalls beschlossen werden soll, begrüßt der Verband im
Grundsatz, warnt aber ausdrücklich davor, dass im Gesetzentwurf nach wie vor Verschärfungen im
Hinblick auf die Anforderungen an die Lebensunterhaltssicherung enthalten sind. Über ergänzende
Verwaltungsvorschriften solle zwar eine Härtefallregel definiert werden, diese habe aber keinen
Gesetzescharakter. “Hier hätten wir uns eine rechtlich verbindliche Lösung gewünscht, um eine
Diskriminierung bspw. von Menschen mit Behinderungen, Alleinerziehenden oder älteren Menschen
rechtssicher auszuschließen”, so Schneider.
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